
E r s t e s Kapi te l . 

E n t s t e h u n g des G r o ß g r u n d b e s i t z e s . 

§ 1. 
Im ersten Teil unseres Werkes haben wir die Ur-

sachen aufzuhellen gesucht, welche in Europa den all-
mählichen Sieg des Hofeigentums, wenn nicht des 
privaten, herbeigeführt haben. Wir wollen nunmehr 
untersuchen, wie es gekommen ist, dal's am Ende -
des 8. und zu Anfang des 9. Jahrhunderts der Groß-
grundbesitz in den Händen der Krone, der Kirche, 
des Heer- und Dienstadels völlig ausgebildet erscheint, 
während die kleinen Allodialeigentümer mehr und mehr 
in die Klasse von Abhängigen geraten, die über den 
Boden nach Vassailenrecht verfügen, d. h. zu Botrnäfsig-
keit und Treue dem Grossgrundeigentümer, ihrem 
jetzigen Seigneur, verpflichtet sind. 

Zunächst ist die Tbatsache an sich festzustellen, 
dafs der Grofsgrundbesitz sich am Ende des 8. und 
zu Beginn des 9. Jahrhunderts gebildet hat. Diese Frage 
ist von Inama-Sternegg so gründlich erforscht worden, 
dafs wir nur die Ergebnisse seiner Arbeit anzuführen 
nötig haben. Statistische Genauigkeit können wir ja 
nicht beanspruchen; die Zeit ist zu fern, die auf uns 
gelangten Thatsachen sind zu vereinzelt, zu lücken-
haft. Am wenigsten jedoch hat der ausgezeichnete 
Fachmann und Leiter der statistischen Zentralkom-
mission in Wien jene statistische Methode mifsbraucht, 
die einzelne Thatsachen als mittlere Gröfsen betrachtet. 
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